
STADT LAHR

Bebauungsplan FINKENGARTEN 

-Satzung-

Aufgrund § 10 Bundesbaugesetz und § 73 Landesbauordnung Baden-Württemberg i.V. mit 
§ 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Lahr in der 
öffentlichen Sitzung am 29.04.1985 den Bebauungsplan FINKENGARTEN als Satzung be
schlossen. • •

§ 1
Geltungsbereich des Bebaüungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der entsprechen 
den Festsetzung im Plan nach § 2.

§ 2
Bestandteil des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan besteht aus folgenden Teilen:
-Plandarstellung M 1:500 vom 29.04.1985 
-Bebauungsvorschriften vom 29.04.1985

Beigefügt sind:
-übersichtsplan 1: 5 ooo 
-Begründung vom 29.04.1985

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 74 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) handelt, 
wer den aufgrund von § 73 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwider-
hand-^lt. !

§ 4
Inkrafttreten

V1) Diese Satzung tritt gemäß § 12 Bundesbaugesetz mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung in Kraft.

(2) Früheres Ortsrecht, das den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes wider
spricht, wird gleichzeitig aufgehoben; insbesondere wird der Bebauungs
plan FINKENGARTEN vom 5.12.1981 außer Kraft gesetzt.

Lahr, den 29.04.1985

Genehm igt



Der Bebauungsplan wurde am 
25.07.1985 rechtsverbindlich.

Lahr, den 29.07.1985 
Stadtplanungsamt

{Kasch) 
Dipl, -»Ing.


